
 

Bern, 11. März 2022 

Adressaten: 
die politischen Parteien 
die Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 
die Dachverbände der Wirtschaft 
die interessierten Kreise 

Bundesbeschluss über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmens-
gruppen  
(Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 11. März 2022 das EFD beauftragt, bei den Kantonen, den po-
litischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, 
Städte und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft 
und den interessierten Kreisen zum Bundesbeschluss über eine besondere Besteue-
rung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Be-
steuerung der digitalen Wirtschaft) eine Vernehmlassung durchzuführen. 

Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 20. April 2022 und kann nicht erstreckt wer-
den.  

Finanz- und wirtschaftspolitische Gesichtspunkte gebieten eine Umsetzung per 1. Ja-
nuar 2024. Dazu muss die Volksabstimmung spätestens im Juni 2023 stattfinden. 
Entsprechend duldet das Vorhaben keinen Aufschub. 

Das OECD-/G20-Projekt zur Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft stellt die 
Schweiz vor gewichtige Herausforderungen. Der Bundesrat will diesen internationa-
len Entwicklungen Rechnung tragen und die Regeln der Mindestbesteuerung für in-
ternationale Grosskonzerne umsetzen, auch wenn die Schweiz dazu weder rechtlich 
noch politisch verpflichtet ist. Er will mit einer vorausschauenden Umsetzung die 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz erhalten und die Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in der Schweiz erhalten bleiben. Die Um-
setzung soll möglichst schonend erfolgen. KMU sollen nicht von den neuen Regeln 
betroffen sein und der Steuerföderalismus soll aufrechterhalten werden. 

Wir laden Sie ein, zu den Vernehmlassungsunterlagen Stellung zu nehmen. 

Zusätzlich ist der Bundesrat daran interessiert, im Rahmen der Vernehmlassung in Er-
fahrung zu bringen, wie ein Teil der kantonalen Mehreinnahmen dem Bund zufliessen 
und wie die Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung der digitalen 
Wirtschaft für den Bund kostenneutral erfolgen kann. 

Der Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements EFD 
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Das Vernehmlassungsverfahren wird elektronisch durchgeführt. Die Vernehmlas-
sungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse:  
 

http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html  
 
Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen möglichst elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine Word-Ver-
sion) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende E-Mail-Adresse zu senden: 
 

vernehmlassungen@estv.admin.ch 
 
Wir bitten Sie, im Hinblick auf allfällige Rückfragen die bei Ihnen zuständigen Kon-
taktpersonen und deren Koordinaten anzugeben. 
 
Für Rückfragen und allfällige Informationen steht Ihnen Frau Nicole Krenger (Tel. 
058 462 23 95, nicole.krenger@estv.admin.ch) gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
Ueli Maurer 
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